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Liebe Leserinnen und Leser… 

die Teilnehmer des ZdK-Verbandstages in Bad 
Mergentheim werden sich erinnern, dass der Be-
schluss „Entwicklung der rechtlichen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen für neue Genossen-
schaften“ einstimmig gefasst worden ist mit der 
Ausnahme der Gegenstimme des Herrn Mittelbach, 
Verbandsdirektor des Prüfungsverbandes der 
Deutschen Verkehrs-, Dienstleistungs- und Kon-
sumgenossenschaften e.V. (PV). Herr Mittelbach 
hat diesen Beschluss dann auszugsweise an Prü-
fungsverbände im DGRV geschickt und Maßnah-
men gegen den ZdK angeregt. In der Sitzung des 
DGRV-Ausschusses der Prüfungsverbände (APV) 
am 22. März 2010 ist Herr Mittelbach erneut auf 
sein Anliegen zurückgekommen und hat dort für 
den Ausschluss des ZdK aus dem DGRV gespro-
chen. 

Der Vorstand des ZdK ist nach Abstimmung mit 
dem Verbandsrat der Meinung, dass ein solches 
Verhalten nicht mit dem Kooperationsvertrag ver-
einbar ist, den PV und ZdK im Juni 2006 geschlos-
sen haben. Der Vorstand hat darum den Kooperati-
onsvertrag mit sofortiger Wirkung beendet und da-
mit auch die wechselseitige Mitgliedschaft der bei-
den Verbände, die in diesem Vertrag vereinbart 
worden war. 

 

Der Vorstand des ZdK hat dem Vorstand des PV 
am 24. März 3020 folgenden Brief geschrieben: 

 

Beendigung des Kooperationsvertrages 

Sehr geehrter Herr Mittelbach,  
sehr geehrter Herr Dr. Kluth, 

nachdem Sie, Herr Mittelbach, im Ausschuss der 
Prüfungsverbände des DGRV am 22. März 2010 
wegen des Verbandstagsbeschlusses des ZdK zur 
„Entwicklung der rechtlichen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen für neue Genossenschaften“ 
Maßnahmen gegen den ZdK bis hin zum Aus-
schluss aus dem DGRV verlangt haben, sehen wir 
die Vertrauensbasis und die Geschäftsgrundlage 
für die zwischen unseren Verbänden vereinbarte 
Kooperation als zerstört an und beenden den Ko-
operationsvertrag vom 16. Juni 2006 mit sofortiger 

Wirkung. Damit haben sich die Mitgliedschaften 
des PV im ZdK und des ZdK im PV erledigt. Wir 
sehen keine Möglichkeit mehr, dem PV im Rah-
men der Prüfungsverbände des DGRV eine privi-
legierte Stellung einzuräumen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Zentralverband deutscher 
Konsumgenossenschaften e.V. 
 
Dr. Burchard Bösche Horst Langenbucher 
 

 

Beschluss: 

15. o. Verbandstag des Zentralverbandes  
deutscher Konsumgenossenschaften e.V. 

Entwicklung der rechtlichen und  
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
für neue Genossenschaften 

1.  

Die Novellierung des Genossenschaftsgesetzes 
2006 hat besonders für kleine Genossenschaften 
deutliche Verbesserungen gebracht, die dazu 
beigetragen haben, den seit Jahrzehnten beste-
henden Trend zur Verringerung der Genossen-
schaftszahlen zu brechen und in den letzten Jah-
ren zumindest eine leichte Steigerung zu errei-
chen. Zieht man jedoch zum Vergleich Länder mit 
einer höheren Genossenschaftsdichte heran, wie 
insbesondere Italien, Schweden oder die Schweiz, 
so wird deutlich, dass noch erheblich mehr passie-
ren muss, um einen dynamischen Genossen-
schaftssektor in Deutschland zu erreichen. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass die Genossenschaft 
eine herausgehobene verfassungsrechtliche 
Position genießt. Die Genossenschaft wird in 
sieben Landesverfassungen ausdrücklich genannt 
und das Bundesverfassungsgericht geht zutref-
fend davon aus, dass das Sozialstaatsprinzip in 
Art. 20 Abs. 1 GG die Förderung der Genossen-
schaften mit umfasst. Es kann also nicht darum 
gehen, eine formale Gleichbehandlung der Ge-
nossenschaft mit anderen Gesellschaftsformen zu 
erreichen, insbesondere mit der GmbH und der 
AG. Vielmehr geht es darum, rechtliche und wirt-
schaftliche Bedingungen zu schaffen, die die Ent-
wicklung eines kooperativen Sektors in der deut-
schen Wirtschaft nachhaltig begünstigen. Dies 
würde dem Artikel 45 der italienischen Verfassung 
entsprechen, wonach die Genossenschaften mit 
den geeigneten Mitteln zu fördern sind. 
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2.  

Wenn auch eine Gleichbehandlung mit Kapitalge-
sellschaften nicht ausreicht, so ist doch eine Be-
nachteiligung der Genossenschaft gegenüber 
diesen völlig inakzeptabel. Dies gilt insbesondere 
für die gesetzliche Verpflichtung zur Gründungsprü-
fung, die weit über die Regelungen bei der AG und 
der GmbH hinausgehen, selbst dann, wenn die 
Genossenschaft über ein vergleichbares Mindest-
kapital verfügt. Dies gilt für die Pflichtmitgliedschaft 
in Prüfungsverbänden und die Pflichtprüfung bei 
Genossenschaften, die als Kapitalgesellschaften 
einer vergleichbaren Größenordnung keinerlei Prü-
fungspflicht unterliegen und als Unternehmergesell-
schaft (haftungsbegrenzt) auch kein Mindestkapital 
aufweisen müssen. Für Genossenschaften, die den 
Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB entspre-
chen, ist damit die gesetzliche Prüfung einschließ-
lich der Gründungsprüfung abzuschaffen, zumin-
dest wenn sie über entsprechendes Mindestka-
pital verfügen oder wenn, wie bei der Unter-
nehmergesellschaft (haftungsbegrenzt), durch 
entsprechende Kennzeichnung der Gläubiger-
schutz gewährleistet ist. Auf die Gründungsprü-
fung ist zu verzichten, soweit eine vergleichbare 
GmbH prüfungsfrei wäre. 

3. 

Die Beseitigung der Pflichtprüfung bedeutet nicht 
die Abschaffung der Prüfung für kleine Genossen-
schaften. Sie ist jedoch in der von Hermann Schul-
ze-Delitzsch begründeten Tradition der Selbsthilfe 
und Selbstverantwortung durch eine freiwillige 
Prüfung zu ersetzen, eine verlässliche Revision. 
Der ZdK wird in Zusammenarbeit mit anderen Ge-
nossenschaftsverbänden gewährleisten, dass den 
Genossenschaften, die dies wünschen, kosten-
günstige und effektive Prüfungsleistungen zu Ver-
fügung gestellt werden. 

4. 

Entsprechend dem schwedischen Beispiel sind 
öffentlich finanzierte Beratungsstrukturen mit 
leicht erreichbaren Büros zur Verfügung zu stellen, 
die den Interessenten für eine Genossenschafts-
gründung das für die Gründung erforderliche recht-
liche und wirtschaftliche Wissen vermitteln. Es sind 
Mittel für die Qualifizierung von Gründungsberatern 
zur Verfügung zu stellen, die beispielsweise im 
Rahmen von Gewerkschaften, Kammern und Sozi-
alverbänden tätig werden. 

5. 

Es sind die rechtlichen und finanziellen Rahmenbe-
dingungen dafür zu schaffen, dass Belegschaften 
insolventer oder von Insolvenz bedrohter Betriebe 

diese Betriebe in der Form von Genossen-
schaften weiterführen können. Die Mittel werden 
in der Form eines revolvierenden Fonds zur Ver-
fügung gestellt. Die Fondsorganisation erfolgt 
durch die betreffenden Genossenschaften selbst, 
wobei zu gewährleisten ist, dass die speziellen 
Erfahrungen aus der Insolvenzbewältigung an neu 
betroffene Genossenschaften weitergegeben wer-
den können. 

6. 

Schließlich sind die Programme zur Gründungs-
förderung so auszugestalten, dass sie auch für 
Genossenschaften in Frage kommen. Insbe-
sondere darf die Förderung nicht daran scheitern, 
dass Vorstandsmitglieder typischerweise nur mit 
einer geringen Quote am haftenden Kapital der 
Genossenschaft beteiligt sind, dass die Miteigen-
tümer gleichzeitig Beschäftigte der Genossen-
schaft und Beschäftigte gleichzeitig Miteigentümer 
sind. 

7. 

Die erfolgreiche Entwicklung der Genossenschaf-
ten im Kaiserreich und in der Weimarer Republik 
beruhte zu einem erheblichen Teil darauf, dass 
ihnen als Finanzierungsquelle Darlehen ihrer 
Mitglieder zur Verfügung standen, wie dies in 
Italien noch heute der Fall ist. Diese Finanzie-
rungsmöglichkeit wurde von den Nazis in ihrem 
Kampf gegen die Konsumgenossenschaften weit-
gehend beseitigt und nach 1945 nicht wieder her-
gestellt. Da gerade kleine Genossenschaften oft 
kaum eine Chance haben, sich über Banken zu 
finanzieren, ist ihnen dieser historische Finanzie-
rungsweg wieder zu eröffnen, wobei die italieni-
schen Regeln als Muster dienen können. 

8. 

Die dem Recht der Kapitalgesellschaften entlehn-
ten Haftungsvorschriften sind für die Mitglieder der 
Genossenschaftsorgane völlig überzogen, zumin-
dest soweit Aufsichtsrats- und Vorstandstätigkeit 
ehrenamtlich ausgeübt wird. Bei Genossenschaf-
ten ist daher die Haftung der ehrenamtlich täti-
gen Organmitglieder in gleicher Weise auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu beschrän-
ken, wie dies kürzlich für Organmitglieder von 
eingetragenen Vereinen und Stiftungen gesche-
hen ist. 

 


